
Satzung 

zur Änderung der Hundesteuersatzung der Ortsgemeinde Wasserliesch 

vom 24.10.2011 

1. Änderung 

 

Der Ortsgemeinderat Wasserliesch hat in seiner Sitzung vom __________________ 

aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der §§ 2 und 5 Abs. 3 des 

Kommunalabgabengesetzes (KAG) in den jeweiligen Fassungen, die folgende Satzung 

beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird: 

§§ 1-4 bleiben unverändert  

§ 1 

§ 5 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung: 

 

§ 5 

Steuersatz; Gefährliche Hunde 

(1) Die Steuer beträgt jährlich: 

1. Hund      72,00 € 

2. Hund      96,00 € 

weitere Hunde   120,00 € 

Steuerermäßigter Hund   36,00 € 

(2) Das Halten von gefährlichen Hunden wird gesondert besteuert. Die Steuer beträgt 

jährlich: 

 

1. Kampfhund      480,00 € 

2. Kampfhund      720,00 € 

weitere Kampfhunde    1.200,00 € 

§§ 6-12 bleiben unverändert 

§ 13 In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft; gleichzeitig tritt die Satzung der 

Ortsgemeinde Wasserliesch über die Erhebung der Hundesteuer vom 24.10.2011 außer 

Kraft. 

 
Wasserliesch, den  
ORTSGEMEINDE WASSERLIESCH 
 
 
 
Thomas Thelen 
Ortsbürgermeister 
 


